
INGO KELLER GmbH 

Schießbergstraße 30 

91330 Eggolsheim 

 

Tel:   09545 / 44 559 � 66 

Fax : 09545 / 44 559 � 70 

 

Mail:  info@ingo-keller-gmbh.de 

Web: www.ingo-keller-gmbh.de 

 

Geschäftsführung: 
Ingo Keller 

 

Sitz der Gesellschaft: 

Eggolsheim 

 

Amtsgericht Bamberg 

HRB 4990 

 

Ust-IdNr. DE813912418 

 
 

AGB´s der Ingo Keller GmbH, Stand Mai 2010 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der INGO KELLER gmbh (iF.: ik) 

 

Allgemeines  

 Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle, auch zukünftigen, Lieferungen und 

Leistungen von ik. Entgegenstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 

jeweiligen Vertragspartners wird ausdrücklich widersprochen. Derartige 

Geschäftsbedingungen eines Kunden verpflichten ik auch dann nicht, wenn ik diesen 

nach Eingang bei sich nicht ausdrücklich widersprochen hat oder ik in Kenntnis 

entgegenstehender oder von den Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von ik 

abweichender Bedingungen des Kunden Leistungen an diesen vorbehaltlos ausführt. 

 Abweichungen von den Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von ik sind demgemäß 

nur dann wirksam, wenn sie in dem jeweiligen Vertrag schriftlich niedergelegt und 

durch ik schriftlich bestätigt worden sind. 

Angebote  

 Angebote von ik sind stets freibleibend.  

 Für die Richtigkeit der Angaben der Hersteller von ik vertriebener Produkte wird keine 

Haftung übernommen. 

 Preise in Prospekten und Katalogen sind nur verbindlich, sofern die Prospekte und 

Kataloge zum Zeitpunkt der Auftragserteilung noch gültig sind und sich aus der ik 

Auftragsbestätigung nichts Abweichendes ergibt. 

 Erforderliche technische Änderungen oder Abweichungen sind vom Vertragspartner 

hinzunehmen, soweit sie für den Vertragspartner zumutbar sind.  

Auftrag, Preisänderungen 

 Erteilte Aufträge des Vertragspartners sind für diesen verbindlich. Für ik tritt die 

Bindung mit schriftlicher Auftragsbestätigung von ik ein. 

 Aufträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung von ik. 

 Der Auftragsbestätigung ist unverzüglich nach Zugang schriftlich zu widersprechen, 

ansonsten ist sie beiderseits bindend.  

 Sofern sich aus der ik-Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten ik-Preise ab 

Sitz Eggolsheim. Verpackung, Fracht, Porto, Versicherungs- und Zustellgebühren 

werden gesondert berechnet. 

 Preise für Reparaturen, Montagen und sonstige Leistungen richten sich grundsätzlich 

nach dem jeweiligen Aufwand, wobei Arbeitsleistungen nach der jeweils maßgeblichen 

ik-Vergütungssätzen abgerechnet werden, soweit keine anderweitige Vereinbarung mit 

dem Vertragspartner getroffen wurde. 

Preise, Zahlungsbedingung, Aufrechnungsverbot, Zurückbehaltungsrecht  

 Alle Preise von ik verstehen sich rein netto am Sitz Eggolsheim, sie werden, soweit 

keine anderweitige Vereinbarung mit dem Vertragspartner getroffen wurde, nach der 

gültigen Preisliste von ik berechnet.  

 Bei Zahlungsverzug fallen Verzugszinsen iHv 8% Zinspunkten über dem jeweils gültigen 

Basiszins an. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt 

vorbehalten.  

 Dem Vertragspartner steht kein Zurückbehaltungsrecht gegenüber Forderungen von ik 

zu. Eine Aufrechnung ist nur mit Gegenforderungen zulässig, die von ik unbestritten 

oder rechtskräftig festgestellt sind.  

 Ausnahmslos alle Forderungen von ik werden sofort fällig, wenn die Zahlungsziele nicht 

eingehalten werden oder nach dem Vertragsabschluß eine wesentliche 

Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden bekannt wird. In letzterem 

Falle ist ik auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen von Vorauszahlungen oder 

Sicherheitsleistungen abhängig zu machen. Werden die Vorauszahlung oder die 

Sicherheitsleistung auch nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist nicht erbracht, 

kann ik den Rücktritt vom Vertrag erklären.  

Lieferung, Lieferverzug, Rücktrittsrecht  

 Die Durchführung der erteilten Aufträge erfolgt vorbehaltlich rechtzeitiger und 

genügender Belieferung durch die Lieferanten von ik.  

 Höhere Gewalt, Arbeitskampf, Maßnahmen und sonstige unvorhersehbaren 

Hindernisse, die ik trotz der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden 

kann - gleich ob im Betrieb von ik oder bei einem Lieferanten eingetreten - wie 

Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, Verzögerungen der Lieferung von Waren und 

Bauteilen, sonstige nicht richtige oder nicht rechtzeitige Selbstbelieferung befreien ik 

für die Dauer ihrer Auswirkungen und im Falle der Unmöglichkeit voll von der 

Lieferpflicht. Wird durch die oben genannten Ereignisse die Lieferung nachträglich 

unmöglich oder unzumutbar, ist ik berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.  

 Im Falle des Lieferverzuges von ik oder der von ik zu vertretenden Unmöglichkeit der 

Leistung sind Schadensersatzansprüche von Unternehmern gegenüber ik 

ausgeschlossen, es sei denn, ik hat diese durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu 

verantworten.  

Mängelrügen und Mängelhaftung  

 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 

vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 

Brauchbarkeit.  

 Das Wahlrecht im Rahmen der Nacherfüllung zwischen Mängelbeseitigung und 

Neulieferung steht in jedem Fall ik  zu. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so steht dem 

Vertragspartner das Recht zu, zu mindern oder nach dem erfolglosen zweiten Versuch 

zurückzutreten. Die Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als 

fehlgeschlagen. Unberührt bleibt das Recht des Vertragspartner, nach Maßgabe der 

gesetzlichen Bestimmungen und dieser Bedingungen Schadensersatz statt der 

Leistung zu verlangen.  

 Soweit sich vor- und nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende 

Ansprüche des Vertragspartners - gleich aus welchen Rechtsgründen - 

ausgeschlossen. ik haftet deshalb nur für Schäden, die an dem Liefergegenstand 

selbst entstanden sind; insbesondere haftet ik nicht für entgangenen Gewinn oder für 

sonstige Vermögensschäden des Vertragspartners.  

 Soweit die Haftung von ik ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 

persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.  

 

Gewerbliches Schutzrecht  

 Soweit nichts anderes vereinbart, übernimmt ik keine Haftung dafür, dass die 

gelieferten Waren nicht gewerbliche Schutzrechte Dritter verletzen. Der 

Vertragspartner ist verpflichtet, ik unverzüglich Mitteilung zu machen, falls ihm 

gegenüber derartige Verletzungen gerügt werden. Sind die gelieferten Waren nach 

Entwürfen oder Anweisungen des Vertragspartners gebaut worden, so hat er ik von 

allen Forderungen freizustellen, die aus Verletzung gewerblicher Schutzrechte von 

Dritten erhoben werden.  

Eigentumsvorbehalt  

 Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Besteller bestehenden 

Ansprüche aus der Geschäftsverbindung verbleibt die gelieferte Ware im Eigentum 

von ik.  

 Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes ist dem Vertragspartner eine 

Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt.  

 Die Weiterveräußerung ist nur Wiederverkäufern im ordentlichen Geschäftsgang 

und nur unter der Bedingung gestattet, dass die Zahlung des Gegenwertes des 

Liefergegenstandes an den Vertragspartner erfolgt. Der Vertragspartner hat mit 

seinem Abnehmer auch zu vereinbaren, dass der Abnehmer erst mit dieser Zahlung 

Eigentum erwirbt.  

 Für den Fall der Veräußerung des Liefergegenstandes oder der Neuware tritt der 

Vertragspartner hiermit seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den 

Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber an ik ab, ohne dass es noch 

weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt einschließlich etwaiger 

Saldoforderungen. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem von 

uns in Rechnung gestellten Preis des Liefergegenstandes entspricht. Der ik 

abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen.  

 Bis auf Widerruf ist der Vertragspartner zur Einziehung der in diesem § 8 

(Eigentumsvorbehalt) abgetretenen Forderungen befugt. Der Vertragspartner wird 

auf die abgetretenen Forderungen geleistete Zahlungen bis zur Höhe der 

gesicherten Forderung unverzüglich an uns weiterleiten. Bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten 

Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des 

Bestellers, ist ik berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Vertragspartner zu 

widerrufen. Außerdem kann ik nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer 

angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offen legen, die angetretenen 

Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den 

Vertragspartner gegenüber dem Kunden verlangen.  

 Bei Glaubhaftmachungen eines berechtigten Interesses hat der Vertragspartner ik 

zur Geltendmachung der Rechte von ik gegen den Kunden die erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.  

 Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter 

hat der Vertragspartner ik unverzüglich zu benachrichtigen.  

 Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die ik zustehen, die Höhe aller 

gesicherten Ansprüche um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf Wunsch des 

Vertragspartners einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben; ik 

steht die Wahl der bei der Freigabe zwischen Verschiedenen Sicherungsrechten zu.  

 Bei Pflichtverletzungen des Vertragspartners, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist 

ik auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes bzw. 

der Neuware zu verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten; der 

Vertragspartner ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabeverlangen des 

Liefergegenstandes/der Neuware liegt keine Rücktrittserklärung von ik, es sei 

denn, dies wird ausdrücklich erklärt.  

Datenschutz 

 Unbefugte Dritte sind nicht berechtigt, Daten jeglicher Art von der Homepage von ik 

zu kopieren und selbst zu verwenden oder zu vertreiben.  

 Gleiches gilt für jegliche Daten, die der Vertragspartner von ik erhalten oder 

erworben hat, sofern ik nicht ausdrücklich gegenteiliges schriftlich zugestanden 

haben.  

 Der Vertragspartner ist über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung der für die Ausführung von Bestellungen, die Anmeldung zu dem E-

Mail-Benachrichtigungsdienst, die Übermittlung einer Onlinerezension 

erforderlichen personenbezogenen Daten der ik ausführlich unterrichtet.  

 Der Vertragspartner stimmt dieser Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

personenbezogener Daten ausdrücklich zu. 

Anwendbares Recht 

 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des internationalen (UN)-Kaufrechts.  

Gerichtsstand und Erfüllungsort 

 Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Eggolsheim.  

Schlussbestimmungen 

 Vertragliche Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform; dies gilt auch 

für die Abänderung der Schriftformklausel selbst.  

 Erklärungen anderer Personen, die hierzu vom Lieferanten nicht besonders 

bevollmächtigt sind, sind nur wirksam, wenn sie schriftlich von ik bestätigt werden. 
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